
GVGA: § 197 Vollstreckung für Stellen außerhalb der Justizverwaltung

§ 197  Vollstreckung für Stellen außerhalb der Justizverwaltung 
 
1Die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers für die Vollstreckung von Geldbußen, Nebenfolgen, Zwangs- und 
Ordnungsgeldern, die nicht von der Justiz verhängt worden sind, richtet sich nach den dafür geltenden 
besonderen Bestimmungen. 2Will der Gerichtsvollzieher einen solchen Vollstreckungsauftrag wegen 
Unzuständigkeit ablehnen, so legt er den Vorgang unverzüglich dem aufsichtführenden Richter vor. 3Für die 
Ablieferung der eingezogenen Beträge (Geldbußen, Zwangs- und Ordnungsgelder sowie Nebenkosten) 
sind die Weisungen des Auftraggebers maßgebend.


